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Veröffentlichung gem. § 37 Abs. 1 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 

 

 

Die Stadtwerke Forchheim GmbH ist grundzuständiger Messstellenbetreiber gem. § 3 MsbG 

im eigenen Netzgebiet. 

Gem. § 37 Abs. 1 MsbG besteht damit die Verpflichtung vor Beginn des Rollouts  

� Informationen über den Umfang der Rolloutverpflichtungen gem. § 29 MsbG, 

� Informationen über Standardleistungen und mögliche Zusatzleistungen gem. § 35 

MsbG,  

� Preisblätter mit jährlichen Preisangaben für mindestens drei Jahre für die Standard- 

und Zusatzleistungen 

zu veröffentlichen. 

Diesen Verpflichtungen kommen wir hiermit nach. Das Preisblatt inkl. der angebotenen 

Standard- und Zusatzleistungen, sowie die Informationen über die Rolloutverpflichtungen 

sind auf unserer Homepage veröffentlicht. 

 


